
AMT DER BURGENLÄNDISCHEN LANDESREGIERUNG 
Landesamtsdirektion 

Bundesministerium für öffentliche 
Wirtschaft und Verkehr 
Generaldirektion f.d. Post- und 
Telegraphenverwaltung 
Postgasse 8 
1011 Wien 

Bezug: zu Zahl 122.960/111-25/92 

Eisenstadt, am 21. Jänner 1993 
Postanschr.: 7001 Eisenstadt 
Tel.: 02682/600 Kl. 2314 DW 

Zu dem mit obbez. Schreiben übermittelten Entwurf eines Bundesge

setzes betreffend das Fernmeldewesen (Fernmeldegesetz 1993) erlaubt 

sich das Amt der Burgenländischen Landesregierung mitzuteilen, daß 

die Zielsetzung des Entwurfes und auch dessen Konzeption grundsätz

lich begrüßt wird. 

Zu einzelnen Bestimmungen ergeben sich jedoch Bedenken: 

zu § 7 Abs. 1 

Im Sinne einer Liberalisierung des FernrneIderechtes erscheint es 

nicht sinnvoll, Endgeräte, z.B. Telefonapparate, einem Zulassungs

verfahren zu unterwerfen, wenn solche in anderen Staaten (auch der 

EG) frei erhältlich sind oder zumindest dort bereits zugelassen 

wurden. 

Will man die Zulassung von Endgeräten beibehalten, wird vorge

schlagen, die "Kann"-Bestimmung durch ein "Muß" zu ersetzen, da ein 
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gesetzliches Ermessen bei der Zulassung hier sachlich nicht be

gründbar ist und vermutlich ein Handelshemmnis schaffen würde. 

zu § 22 

Verfolgt man den Gedanken der Liberalisierung im Zusammenhang mit 

der Bewilligungsfreiheit von Fernmeldeanlagen weiter, erhebt sich 

die Frage, warum auch bewilligungsfreie Fernmeldeanlagen einer 

Aufsicht bedürfen. Insbesondere das in Abs. 3 verankerte Überprü

fungsrecht bzw. das Recht der Organe des Fernmeldebüros , Grund

stücke oder Räume, in denen sich solche Anlagen befinden, zu 

betreten, geht in Hinblick auf das geringe ordnungslnteresse bei 

diesen Anlagen, zu weit. 

zu § 26 

Es wird ersucht, die Bezeichnung "Fernmeldebüro" angesichts der 

vielfältigen behördlichen Aufgaben dieser Einrichtung zu überden

ken, da einem "Büro" - organisatorisch gesehen - nur die Funktion 

einer bloßen Arbeitsverrichtungsstätte zukommt, nicht aber als 

Behördenbezeichnung geeignet erscheint. 

zu § 33 

Die in dieser Gesetzesstelle vorgesehene Gebührenentziehung bis zum 

zehnfachen Ausmaß der entzogenen Gebühren entspricht nicht dem 

Gebot zur ausreichenden Determinierung einer Gesetzesbestimmung , 

weil nicht erkennbar ist, nach welchen Kriterien das bis zu zehn

fache der Gebühr vorgeschrieben werden kann. 

Beigefügt wird, daß u.e. 25 Mehrausfertigungen dieser Stellungnahme 

dem Präsidium des Nationalrates zugeleitet werden. 

Im Auftrag des Landesamtsdirektors: 

Dr. Rauchbauer eh. 

(Leiter der Stabsstelle Verfassungsdienst) 
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Zl.u.Betr.w.v. Eisenstadt, am 21. Jänner 1993 

l~Dem Präsidium des Nationalrates, Dr. Karl Renner-Ring 3, 

~ 1017 Wien, 25-fach, 

2. Allen Ämtern der Landesregierungen (z.H. der Herren Landes

amtsdirektoren), 

3. Der Verbindungsstelle der Bundesländer beim Amt der NÖ. 

Landesregierung, Schenkenstraße 4, 1014 Wien, 

zur gefälligen Kenntnis. 

Im Auftrag des Landesamtsdirektors: 

Dr. Rauchbauer eh. 

(Leiter der Stabsstelle Verfassungsdienst) 
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